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Der sch w ei zerisch e Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesetzgebenden Rathe der helvetischen Republik.

Band m. N", xiil. Luzern,

Gesetzgebung.
Großer Rath, 25 Hornung.

(Beschluß der Staatsgüter-Berathung.)

Cartier fodert, daß die ausser Helvetien wsh-
ncndcn Adelichen in 4 Monaten ihre Adrlstilel einscn-
den sollen. Der § wird mit Cartiers Bhlatz ange-
nommen.

§ 2. Cartier will einzig, daß die Adelichen,
welche ihre Titel verlohren haben, dieses den Unter,
statlhaltern anzeigen. Billet er finder dieses nicht
hinlänglich, und will daß die Adelichen auf alle ihr-
ehemaligen Vorzüge förmlich Verzicht thun. G a p ani
beharrt auf d.m Gutachten, welchem auch Hubcr bey
stimmt, und welches angenommen wird.

§ Wird ohne Weiters angenommen.
§ 4- Hubcr wünscht dem § beyzufügen, gcle-

genclich, weil die Republik sonst viele Koste» am
einmal habe» könne, alle diese Akten, Wappen w. so

gleich zu zerstören, zugleich auch will er allsällige
Kunststücke ansnehmen, weil er keine Produkte der
schönen Künste zerstören will.

B illeter stimmt dem § bey, weil im Canton Zü-
rieh durch Rapinat diese Zeichen abgeschält wurden
und es alst ungerecht ware, wenn es nicht auch ia
den andern Canioncn geschehen würde. Custor will
diese Zeichen auslöschen, nicht wcgrcissen. Gap anr
stimmt für den §, rv U aber doch die schönen Kunst,
stucke ancnehinen. Veerelan unterstützt das Gutach-
ten w il überall im Lcman mit Esser diese elenden
Zeichen weggerissen wurden, und er denkt, daß es

gut sey, diese Licb'ingszeichen aus den Augen gewisser
Burger wegzunehmen; in Ri'cksichr der Kunstsactun
gesteht er, daß er k-iaen großen Respekt für schone
Schildhalter haben möchte Kühn summt Hubcrn
dry, weil B in der greß-m Kirche in Bern die Weg-
schaffurg der Wappen tau nd Franken kosten würde,,
und besonders merkwürdige Glasmahtercyen auch'

den 26. May 1799. (6. Prairial, vu.)

Wappen enthalten. Merz stimmt Kühn bey, indem
er denkt diese Wappen werden niemand im Weg seyn.
Huber beharrt, indem er überzeugt ist, daß ein Ba»
laillon ans dem Geld erhalten werden kann, welches
zu diestn Ausmertznngen crfodcrt wird, zudem zeige
das B yspiel Basels, welches einst den Adel wegjagte,
ohne alle Wappen wegzuschaffen, daß das Volk in die,
sen Zeichen keine veilleichtige WiedcrhervorzaiMmng
des Adels selbst befürchtete, und daß auch wirklich der
Adel nie mehr, ungeachtet seine Wappen noch vorhan-
den sind, wieder zurück kam.

Secret an beharret auf dem Gutachten, und
wundert sich daß ein so philosophisches Mitglied nicht
den Eindruck einsehen wolle, den die heiliae Beyde«
Haltung dieser Z ichen des Adels und des Fâteralis,
mus ans das Volk macht.

Bütler folgt Hub^n und Kühn, weil besonders
auch Kirchengeschirre und Meßgewänder geändert wer«
den müßten, und man müßte auch li? Wappen
an den Güllbriefen wegbannen. Pozzi will auch
nicht alte Monumente verstören Legier glaubt auch
solche Zeichen wie Wappen find, werden keinen ächt
republikanlichcn Aug-n wehe thun, und stimmt Kühn
bey. Kubn bezeugt, daß er von der großen Kirche
in Bern sprach, nicht weil er zu fleißig i» dieselbe

gi ng, den» er hat es wi' pvraz sagt : Lurcus cieorum
cultor er inkeeguenz: ausserdem wünscht er, dos; nicht
in unsrer Versammlung in einigen Jahren ein Lregoi.
re auftreten kenne, um über unsern V ndallsmue zu

klagen, auch b-merkte er nech nie, daß di> Bären den

repu'sslkan.sschen Augen st wehe thun, wenn ste unter
gewissen Bedmoungen auftreten, wenigstens hörte er
nicht daß ein Volksvertr ter tie Berner Thaler, dicer
an Besoldung crbäll, des Bärs wegen nicht an,,eh.
mm welle: er stimmt also nachm. l Huber key, und
fotert besonders, naß all. Monumente, w.lchc auf die

Geschichte Beri'g hären, vor allem aus gscbcnet wer»
den. Huber bemerkt nochmals, daß tiestr § durch-
aus riebt angeuon men werden kann, weil er selbst

von Königthum sprach, da er doch noch von keinem



König der Schweiz las. Der Artikel wstrd der Coni
Mission zurückgewiesen.

5 6. Legier stelzt diesen § als sehr überflüßig
an, und denkt höchstens könnten Wappen mir Krone
verbothen werde. Cu st or ist gleicher Meinung, und
fürchtet wir könnten mit unsrer Strenge gegen die
adelichen Wappen in die Verlegenheit jenes Edelinan-
nes verfallen, der einen Ochsenkopf in seinem Wavpen
trug und als ein Bürgerlicher einen ungefähr ähnli-
theil Kopf in sein Wappen aufnahm, und der Edel-
mann entrüstet über diese Verunglimpfung seines hoch-
adclichen Wappens zur Antwort erhielt daß dieser
Kopf kein Ochsenkopf, sondern ein Kuhkopf sey! —i
G mür folgt, und weiß nicht, warum man nicht jeder
Familie ihr Wappen oder überhaupt ein Zeichen ge-
statten woll^. G a pani vertheidigt das Gutachten.
See retan denkt, es wäre ein schönes Gegenstück zu
den Deereten der andern Republiken, wenn die Helf
vetifche Republik die Wappen gesetzlich gestatten wollte,
und man also wieder die Heraldik studieren müßte,
er stimmt zum §. Nüce bezeugt, daß die fränkischen
Edelleute sich mit allen möglichen Kräften webrten
um ihre Wappen beyzubehalten und ohne diesen §

man Hoffnung behielte in einer künstigen Genera-
tion wieder voi» den lieben adclichen Wappen Gebrauch
machen zu können. Billeter will, daß die Wappen
weder getragen noch gebraucht werden sollen. Der §

wird mit diesem Veysatz angenommen.
§ 7. Sec ret an findet diese Strafen zu strenge

und fodert Verweisung an die Commission. C u st or
denkt, hier könnte die Consiscation am zweckmäßigsten
Platz haben, er will also die getragenen Petschafte
wegnehmen. Hub er folgt Secretan. Esche r bit-
tet, daß die «strafe doch nicht auf die Adclichen al-
lein eingeschränkt, sondern auch auf die bürgerlichen
ausgedehnt werde, wenn fie diesem Wichten Wappen-
und Pctschasten-Gcsctz zuwiderzuhandeln fich erkühnen
würden.

G a p a ni beharrt auf dem Gutachten. Der §

wird der Commission zurückgewiesen.

G a p ani bcdaurt, daß man den Adel der die Ge-
setze nicht befolget, nicht strafen will. Secretan
bittet zu bemerken, daß zwischen Nichtstrascn und Dc-
portation noch ein Mittelweg möglich ist.

§ z. Hub er denkt, indem wir selbst über diese

Gegenstände lachen, könnten wir uns leicht selbst lä-
cherlich machen, er fodert daher Rückweisung dieses

Z an die Commission. Dieser Antrag wird aiigcnom-
men. Die Versammlung bildet sich in geheimes
Commitftv

Großer Rath, 26Hormmg.
Präsident: Schlu mpf.

Das Gutachten über das Gesetzbuch über den
bürgerlichen Rechtsgang (siehe Repuöl. II. Dt. ss.)
ist an der Tagesordnung und wird in Berathung ge-
nommen.

§. t. Anderwcrh will das Wort Präsident statt
Vorsizer, in unsern Gesetzen beybehalten, weil das Volk
nun schon an dieses Wort gewohnt ist. Cnstor
folgt und will noch beysetzen das Distriktsgericht, hin-
ter welchem der Beklagte ìvohnt. Trösch will jedem
Richter das Recht geben eine Vorladung zu bcwilli-
gen. Hub er wundert sich, daß man nun wieder
lateinische Wörter brauchen wolle, findet die begehrte!»
Zusätze ganz zwecklos, bittet, daß man nun nicht mit
dem unerträglichen Kleinigkeitsgeist diesen Gegenstand
behandle, und stimmt zum §. Secretan folgt Hu-
bern, weil der Präsident durchaus selbst die Geschäfte
leiten muß und der 16 § Custorn hinlänglich bcfrie-
digen wird. Michel dankt Sekrttan und der Com-
mijston für ihre gute Arbeit, der er ganz beystimmt.
Der § wird angenommen.

§ 2. A n d c r wer t h gesteht zwar, daß dieses Gut-
achten vielen Cantonen Erleichterung geben, daß aber
in andern diese weitläufige RcchtSförm sehr auffallen
wird. In Rücksicht dieses Z glaubt er werde der Prä-
sident nicht immer im Hauptort wohnen, und will
also das .Wort Distrcktshauptsrte hier weglassen.
Custor und Trösch stimmen bey. Secretan
glaubt zwar, die Aenderung sey gleichgültig, doch um
zu befriedigen will er derftiben beystimmen. Arb
folgt und will, daß die Partheyen sich, wann der
Präsident abwesend ist, au den zunächst wohnenden
^Richter zu wenden haben sollen. Herzog von Es.
bittet, daß man doch nicht mit boßcn Lokalitätsschwie-
rigkeiten auftrete, sondern die usache im Ganzen
betrachte, er stimmt zum §. Secretan vertheidigt
das Gutachten gegen Arb, weil eine bestimmte Ord-
ming beobachtet werden muß. D eslo e s stimmt zum
5 ohne irgend einer Abänderung, weil sonst die Par-
theycn in Fall kommen könnten, in dem ganzen Di-
strikt herumzulaufen, bis sie den Präsident oder Vice-
Präsident finden werden; er wünscht also, daß diese

Vorladungen immer un Hauptsrte erhalten werden
könnten. Der H wird mit Anderwcrths angetragener
Verbesserung angenommen.

§ z. Andcrwerth glaubt, da alle Streitsache«
vor den Friedensrichter gebracht werden sollen, so
müsse der letzte Satz dieses Z ausgestrichcn werden.

Amman will die Verbalprozesse der gütlichen
lAusgleichung nicht verweisen lassen, weil dieses zu
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große Kosten dem Publikum veranlaßt, überhaupt fin-lso viel Advokaten, und er glaubt, sie würden dokt
dct er das ganze Gutachten viel zu kostspielig und
wünscht Zurückweisung desselben an die Commission

nicht gut aufwachsen und
sich verschreiben. Er will

also müßte man fremde
daß die Vorladung nur

um solches zu vereinfachen. Secret an vcrtheitigftdle Forderung des Klägers enthalten müsse. Pcllc-
das Gutachten gegen Anderwerth dadurch, daß er vcr-ìg ri n i stimm dem § und Carmintran bey, und findet
sichert, daß nicht alle Streitsachen vor die Fricdcns-!die Einwendungen so schwach, daß er ste nicht einmal
richter kommen werden; in Rücksicht Ammans Ein-!berühren will; nur wünscht er, daß die Mrmel der
Wendung bemerkt er, daß dieser Verbalprozeß nur imVorladnng noch durch die Commission vorgeschlagen
einem Zcdel vom Friedensrichter besteht, der nichts'werde. Rellstab will auch nur die Anklage, nicht
oder wenig kosten wird. In Rücksicht der Wcitläusig-iabcr ihre Gründe in der Vorladung bestimmen weil
kcit des Ganzen bemerkt er, daß wir der Einheit der man sonst bey derselben schon Advokaten bedürfte; den
Republik wegen uns einander nähern müssen; die 4 Satz findet er ganz überflüssig. Legler glaubt,
Hirte;» werden mehr Formen erhalten, als sie für ihr
einfaches Leben bedürfen, hingegen wird der Rechts-
gang für andere Theile Helveticas abgekürzt werden,
und überhaupt bedenke man, daß je bestimmter die
Rechtsfragen sind, desto weniger Willkührlichkeit ist
dem Richter überlassen, und also die Freiheit des

Bürgers geschützt.

Andcrwcrth zieht seinen Antrag zurück und
will einzig statt dem Wort Verbalprozeß bestimmen

wo die Prozesse so bestimmt schriftlich geführt werden,
dauern dieselben ihrer Bestimmtheit wegen nicht ewig;
er also wünscht, daß alles mündlich verführt werde,
und stimmt ganz Rellstab bey.

Desloes fühlt erst jetzt recht, daß man eine Ne-
volution nöthig hatte, weil man Willkührlichkeit der
Richter für Freyheit ausgiebt. Er ist überzeugt; daß
diese Vorladungen schriftlich geschehen müssen, damit
keine Willkührlichkeit statt habe ; er stimmt daher zum

daß die Partheien einen Schein vom'Friedensrichters mit Carmintrans Verbesserung. Sccrctan glaubt,
haben müssen. Custor will wohl Andcrwerths letztenmal» verstehe den 4 Satz nicht recht, ssnst würde man
Bemerkung beystimmen, fodert aber auch daß scinîsich nicht dagegen setzen, denn er diene nur zur Ver-
erster Antrag angenommen werde. Carrard Verminderung der Kosten, weil die Vorladung wohlfeile«

geschehen kann, als durch die Weibcl. Dann »volle man
keine schriftliche Vorladung ; dieß sey so viel als keine

ProzeKform, und türkische Willkührlichkeit den Rich-
:crn gestatten. Überhaupt giebt ja das Gutachten Frey«
heit zur mündlichen oder schriftlichen Verführung der

Dieser letzte Verbesscrungsautrag wird!Prozesse, dagegen aber gestatte mau doch wenigstens die

schriftliche Vorladung, dainit doch auch etwas Blei-

thcidigt den §. Graf bittet, daß man den Berglcu-
ten nicht verarge, wenn sie die Einfachheit ihrer
Rcchtsform beybehalten wollen; er stimt Andcrwerths
letzter Meynung bey. Kühn will bestimmen, daß
das schriftliche Zeugniß der Friedensrichter vorgewiesen
werden muß»c.
angenommen

§ 4. Carmintran findet den letztern Satz dic-!bcndcs von, der Streitsache vorhanden sey, und bey

ses § unrichtig, und will nur solche die ausser deimemer alifalligen Appellation der Gericht!chrcibcr nicht
Distrikt »vohnen, zur Auswählung eines Wohnsitzes willkuhrlich handeln könne; so, wie soll ohne

verpflichten. Gmür sieht hier wieder den Anlaß zum dic>es wenige »^christliche emc Cagation statt haben

Schreiben in Prozessen, und also zur Unentbehrlich-Man will keine Advokaten, will »»»an dann lieber »vic-

er Advokaten er will daher den ersten Ge- der 'àEr stimmt zum Gutachten und Pellegrinis Antrag bey.

Bourgeois begreift auch nicht, warum mau
den Mibcin die Vorladung in ihrem willkührlichen

machnng der «vvvrulr»
genstand mündlich verrichten lassen / nnd den 4 Satz
ganz durchstreichen. Anderwerth ist nicht Gmürs
Meinung, indem er sicher ist, daß Bestimmtheit für' ^
Verkürzung der Prozesse zweckmäßig ist; dagegen will-mündlichen Bericht anvertrauen wolle; auch »st er
er den 4 Satz dieses § dahin abändern, daß der Klä-sswer,»engt, daß der gefodcrte Inhalt der Vorladung
gcr eine Person bestimmen müsse, die ihm die Vor- die Prozesse eher vermindern als vermehren wird, er
ladnngen mittheile. Custor versickert, daß er »m/stimmt dem § und Carmintran be»). Graf suhlt
darum so viel spreche, »veil es hier um die Haupt-»vobl, daß dicBcrggegenden nicht mehr bey ihrer em-
grundsätze zu thun ist; ihm gefällt der 2te Satz nicht/fachen P»'zcßform bie.bcn können, obgleich sie die
weil durch de»,selben sckon geschicktere Leute, also Rcrolution deßwegen nicht nothwendig hatten: er
Advokaten nothwendig

'

sind bey der bloßen Vorla-will daß die Vorladungen nur die Ursachen der Ank-age
du.îg »yd er wünsch»? die Advokaten nur dann zmenthalren. Mi mel w'll doch noch lieber in dieHandk
gebrauchen, wann es nur E r? Bürger? cht, oder Per Abvok- »cn, als in die, d---' Gericktschmbcr fal.cn,
C.munalfälle z»! tl ;m iß,d..m mftssemLaud sind »ächt daher stimmt er zum Guta.u.n'mit Pellegrinis Mey-
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Ming mid Durchstreichung des 4te» Satzes. Ca r mi I1-I Kühn fodert öffentliche Behandlung, weil, wann
trän ist überzeugt, daß wenn man kurze Prozessor-^ gegenrcvonitionnäre Unttrnehungen betrist, es
men will, man diesen Z annehmen muß, doch beharrt gut ist dem Volk zu zeigen, wie wir denken', und wir

werden, damit der -tte^atz weggelassen werden könne

Perighc stimmt zum Gutachten. Graf beharrt
auf feinen Antrag. C u st or will durchaus die Grün-
dc der Klage nicht in die Vorladung fetzen lassen.
Carrard beharct auf dem Gutachten, weil es durch-
aus nothwendig ist, in diesem einzigen schriftlichen In-
strument des Prozesses die Gründe des Klägers an-
gezeigt zu haben. — Der erste Satz des § wird an-

seine Meynung frey und öffentlich zu sagen. Herzog
v. Eff. glaubt, ungeachtet auch er sich nicht fürchte
seine Meynung frey zu sagen, so sey es hier nicht
darum zu thun ob einer öffentlich oder heimlich zu
sprechen wünsche, sondern ob es nicht besser sey, wenn
der Gegenstand vorläufig heimlich behandelt wwde.
Er stimmt für geheime Sitzung.

^ - Zt m mer mann findet diese Vorberathung über-
genommen. Ueber lnc ASmehnmg des own Satzes Mg, besonders weil keine Zuhörer im Saal sich bc-
entsteht großer Lerm und Unordnung. Graf fodcrt finden, und weil die Veranlassima zu dieser Botschaft,
den Namensaufruf, weil nur unsre Advokaten fur nemlich die Uebcrrumvlung von einer fränkischen Pa-
den § gesprochen haben, und er nicht durch sie die woull bcy Gidgcn im Canwn So.'othurn, durch heive-
Advokaten einfuhren lassen will. Kühn fodert, daß tische Flüchtlinge, schon hinlänglich bekannt ist, und es
der Präsident jeden zur Ordnung russe, der irgcndla.-so höchst glcichgüttig ist, ob der Antrag des Direk-
einem Mitglied semen vorigen Stand vorwirst, m-^oriums, über solche Vergehen ein Militärtribunal zu
dem wir alle hier Volksreprasentanten sind; ub rigenss errichten, auch noch bekannt werde, er fodert Abstim-
aber denkt er,.seye ein redlicher Advokat eben so gut, mung und schleunige Behandlung des Gegenstandes
als ein Nolksführer eines ehemals demokratischen Can-
tons. — Großer Lerm. — Der Namensaufruf wird

selbst.

Hub er denkt, es sey weit besser daß sich die Ver-/ stimmen gegen 62 wird ^,^,nlung erst pertraulich über diesen Gegenstand in
das Gutachten vcumrftn. !geheimer Sitzimg berathe, ehe sie denselben öffentlich

Secret an sagt, da man nun die Basis des gan-behandelt, besonders da die Sache von so großer
M Gutachtens verworfen hat, und also der ganze Wichtigkeit und so weit aussehenden Folgen ist. Die
Entwurf imnutz wird, so fodcre ich, daß man geheime Behandlung wird beschlossen,
keine Zeit mehr init diesem Gegenstand verliehre und
mich also der Commission entlasse. Rellst ab wider-
setzt sich Secretans Antrag und denkt wenn schon

dieser § nicht ganz unabändert angenommen würd?,
so sey er doch nicht ganz durchgestrichen, fondern
müsse mir etwas abgeändert werden.

GroßerRath, 27 Hornung.

Präsident: Schlumps.
Ander wertli fodert ^lirückweilima an die Com- Cartier im Namen einer Commisson legt ein

Mission, welche, wann er nicht sehr irret, einen glück-

chcil Mittelweg zu finden wissen wird. Dieser Antrag!^^ ^ welches fur 6 ^.age aufs Bureau gelegt

wird angenommen.
Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Nachmlttags-Sitzung,
den 26 Hornung Abends um 7 Uhr.

Der Präsident zeigt an, daß er eine wichtige
Botschaft des Vellziehungs-Direktoriums erhalten ha-

He, die einen diesen Morgen in geheimer Swing be-

Handelten Gegenstand betreffe und fragt, ob er sie

Hffentlich vorlegen soll oder nicht?
^

wird.
Cartier trägt darauf an, den Beschluß, welcher

die Herausgabe eines Volksblatts bestimmt, zurückzu-
zunehmen, weil dasselbe seinem Endzweck nicht hin-
länglich entspricht. Auf Nüces Antrag wird Dring-
lichkeit erklärt.

Nüce stimmt dem Antrag Cartiers bey, wünscht
aber, daß nun statt des VoikSblatts das Bulletin der
Gesetze zur Aufklärung des Volks in der Republik
herum gesandt werde. Graf stimmt bey und wünsckff,
daß dann dagegen die Gesetze geschwinder bekannt gc-
macht werden. A n d e r w c rth will nicht auf einmal
alle Aufklärung dein Volk abschneiden, sondern das



Volksblatt etwas zweckmäßiger einrichten lassen, und
alw Carriers Antrag einer Commission zur Unterst^
chung überweisen. Huber erklärt sich als Präsident
der Commission über das Volksblatt und hätte
gewünscht, daß man erst den Bericht derselben adgc-
wartet hätte, ehe man darüber etwas verfügt, beson-
ders da die Commission einen Vorschlag zu seiner
bessern Einrichtung zu machen im Begrif war. Aesch
stimmt Graf bey und beklagt sich, daß die National-
Buchdruckercy so langsam arbeite. Z i m m e r ma n n
glaubt, die Idee eines Volksblatts die wir bey Er-
kcnnung dcßelben hatten, machte uns wohl Ehre,
allein das Volksblatt selbst entspreche dieser Idee kci-
nesweges, und in dieser Rücksicht bedaure er jeden
Heller, der dafür verwendet wird; und da er in der
Ueberzeugung steht, daß von der Stelle aus, die jetzt
das Volksblatt liefert, kein zweckmäßiges Volksblatt
erscheinen wird, so will er dasselbe sogleich einstellen.

In Rücksicht der Buchdruckercn ist er überzeugt daß
nicht sie, sondern andere Stellen an der langsamen
Bekanntmachung der Gesetze schuld sind, weil sie meist
am zweyten Tage die ihr eingesandten Gesetze wieder
gedruckt abliefert.

Wyder meynt, es sey mit einem Buchdrucker wie
mit einem Esel, je mehr man ihn stoße, desto mehr er
zurückgehe; er wünscht, daß man endlich einmal nach-
sehe, wo der Fehler der langsamen Erscheinung der
Gesetze stecke.

Zimmermann versichert, daß z.B. das Muni-
zipalitärsgcsetz deswegen noch nicht bekannt gemacht
wurde, weil der Justizminister einige Einwendungen
dagegen zu machen im Sinne habe.

Gap ant stimmt Cartier bey, und wünscht, daß
die Regierung aufgefordert werde, die Philosophen in
Thätigkeit zu seyen, und demjenigen einen Preis er-
theile, der das beßte Vocksblatt liefert. In Rücksicht
des ^ustizministers denkt er, man solle ihn zur Ord-
nung weisen, wenn dasjenige richtig sey, was Zim-
mcrmann von ihm anzeigte.

,E scher ist aucy der Meynung, daß das gegen-
wartigc Volksblatt eingestellt werde, weil ein solches
nie seine begte Wirkung erreichen wird, so lange es
von der Regierung selbst herausgegeben wird: Dagc-
gen wünscht er, daß die Commission noch wcitcrfsrt
sich mit einem zweckmäßigeren Volksblatte beschäftige.
In Rücksicht der Beschuldigungen gegen den National-
buchdrucker bittet er allerforderst, daß man keine Ver-
glcichungen mehr aus dem Thierrciche herhole, wcii
sie leicht ausarten; und überdieß versichert er, daß sich
der Nationalbuchdruckcr völlig rechtfertigen kaun, über
die verspätete Bekanntmachung der Gesetze, und es

also ungerecht ist, immer ohne Sachkenntnis; Klagen
gegen einen Bürger zu erHeden. Dieß erklärt er ohne

,Parteylichkeit, indem er, als Herausgeber des Repn-
chlikaners, sehr unzufrieden mit der Nationalbuchdruk--
kercy ist.

Näf findet das Volksblatt auch unzweckmäßig 5

da es aber wichtig ist, dem Volke doch die Gesetze

zu erklären, so wünscht er Vertagung von Cartiers
Antrag, bis die Commission ein Gutachten vorlegt.
In Rücksicht der Nationalbnchdrnckcrey stimmt er
Eschcrn bey, und wünscht eine Einladung an daS

Directorium für Beschleunigung der Bekanntmachung
der Gesetze.

Kühn ist auch unzufrieden mit dem Volksblatte,
weil einige Gelehrte in demselben in einem zu hohen
Tone zu dem Volke sprechen, und ihm glauben lassen

wollen, daß es jetzt schon des Glücks der Revolution
genieße, da doch dieses noch nicht der Fall ist. Die
verschiedenen Klagen, denkt er, gehören vor das Di-
rectorium, und daher müsse dieses eingeladen werden,
die Gesetze so bald möglich bekannt zu machen. Die
Vergletchungcu aus dem Thierrciche, denkt er, gehö-
reu ins Thierrrich zurück und nicht in eine gesetzgebende
Versammlung. Cartiers und Kuhns Anträge werden
angenommen.

Secretan, im Namen einer Commission, legt
ein Gutachten über die Vakanzzeit der gesetzgebende»
Räthe vor, welches für sechs Tage aufs Bureau gelegt
wird.

Anderwerth, im Namen einer Commission,
legt ein Gutachten vor, über die einfachen Bénéficié»,
welchem zufolge das Directorium eingeladen werde»
soll, sobald möglich nähere Auskunft über diese Be-
ncficien einzuliefern. Aus Kuhns Antrag wird Dring-
lichkett erklärt und das Gutachten selbst einmüthig
angenommen.

Näf fordert von der Commission über das Volks-
blatt einen baldigen Rapport über ein zweckmäßigeres.
Blattmann folgt. Kühn ist überzeugt, daß die
Regierung selbst nie ein zweckmäßiges Volksblatt her-
ausgeben kann, und daß eigentlich der Schweizcrbothe
diesem Bedürfnisse ziemlich zweckmäßig entspricht, und
daß die beßte Aufklärung, die wir dem Volke gebe»
können, in der zweckmäßigen republikanischen Orga-
ntsation der Republik bestehe; er fordert also Tages-
srdüung über Nafs Antrag. D e sl 0 e s nnd Cu st sr
stimmen Näf bey. Gras ist gleicher Meynung, und
empfiehlt das Blatt des Bürgers Hausknecht in St.
Gallen als sehr zweckmäßig. Z i m m e r m a n n fordert
Vertagung, bis man weiß, ob der Senat unsern
Beschluß annimmt. S uter folgt, ist aber auch »ich.
für ein officielles Volksblatt gestimmt, weil die Geuit
funken, die für Verfassung von Volksblättern crfor-
lich sind, sich nicht aus der Luft greifen lassen. Näf
.beharrt, weil wohl Fürsten ihre Gesetze nur trocken
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herausgeben, Republikaner aber dieselben dem Volke
erläutern sollen- Der Gegenstand wird vertagt.

Wyder, im Namen einer Commissto», legt ein
Gutachten vor, über die Vergrößerung der Pfarrey
und des M'-nizipalitätsbezirkes Rothenburg, welchem
zufolge das Directorium eingeladen werde» soll, nä-
here Auskunft zu geben. Erlach er will den Ge-
mcindcn, die sich mit Rothenburg zu vereinigen wün-
scheu, sogleich entsprechen. Hecht fordert Dringlich-
keitserklärung, welche angenommen wird.

Wyder vertheidigt das Gutachten, weil in Rück-
ficht der Entschädigung der verkleinerten Pfarrcyen noch

fisburg im Canton Bern eine Bittschrift herumgebo-
ten wurde, um auf eine unregelmäßige Art Unter-
schriftcn zu sammeln, daß es diese Unterfchriftensamm-
lung sogleich eingestellt habe; dagegen aber die Gesetz-
gebung einlade, den Gegenstand, der zu dieser Bin-
schrist Anlaß gab — ncmiich das Unglück der Schuld-
betreibungen — in sorgfältige Berathung zu nehmen.
Neben diesem schlägt dieser Entwurf einer Bittschrift
beyläufig vor, Papier- oder Ledergcid einzuführen, mit
diesem die Schulden abzuzahlen zu erlauben, und das-
ft'.be dann auf -so p. C. herabzusetzen.

Gapani mißbilligt den ungesetzlichen Weg dieser
nähere Auskunft erforderlich ist. Kilchmann for-projectirten Bittschrift und fordert Verweisung dieser
dert Rückweisung an die Commission in Rücksicht dcrsAnzeigen von Schuldbetreibungcn an eine Commission.
Vergrößerung der Pfarrgememe, hingegen in Rücksicht Herzog von Effingen folgt, und glaubt eine Art
der Vereinigung zu einer Munizipalität will er enssNationalbank könnte hierüder vielleicht Hülfe leisten,
sprechen. Carrard glaubt, man könne ganz ent-.Cartier bemerkt, daß, wenn die Commission über
sprechen, wenn alle Mitinteressirte damit zufrieden sind.

Wyder beharrt. Guter stimmt ganz Erlachern bey,
weil ihn jede Vereinigung unter Menschen freut-
An der wert h vertheidigt das Gutachten, weil über
diesen Gegenstand nähere Kenntniß nöthig ist. C u st or
stimmt ganz zum Gutachten. Kühn denkt, die Ein-
rfarrnng dieser Gemeinden gehe uns nichts an, weil
jedermann, laut der Constitution, zu Kirche gehen

ran.i, wo lind wie er will. In Rücksicht der Muni-
zipalitätseinvcrleibung aber findet er den Antrag der
Commission sehr zweckmäßig. Das Gutachten wird
angenommen.

Das Directorium übersendet den Bericht über den

jm letzten Jahre in ganz Helvctien geleisteten Bürgereid.
Pellegrini ist überzeugt, daß im Canton Lauis

mehr als lvooo Bürger den Eid geleistet haben müssen.

Broye bemerkt, daß, laut der Bothschaft selbst, eben

so viele Bürger dieses Cantons sich den Sommer durch

Förmlichkeiten der Bittschriften ein Gutachten vorge-
legt hätte, so würden nicht solche unregelmäßige
schritte vorgefallen seyn; er fordert auch eine Conu-
mission, und wünscht, daß das Directorium eingeladen
werde, uns ein Äerzeichniß dieser Schuldbetrciöungen
vorzulegen ; und daun wäre es vielleicht möglich, durch
Allsschreibung eines allgemeinen Anleihcns auf die be-
gütcrten Bürger, den Staat in «Otand zu setzen, die
Obligationen und Gültbriefe einzulösen, und dann
nach und nach, durch die wieder eingehenden Sum-
men, diese Obligationen und Gültbriefe mit den In-
teressen wieder ablösen zu lassen.

Kühn fordert Verweisung der Bothschaft an die
Commission über die Förmlichkeit der Bittschriften,
und stimmt bey, daß der Gegenstand selbst, nämlich
die Schuldbetreibungen, an eine Commission gewiesen
werde; übrigens erklärt er ftycriich, daß er weder
Papiergeld noch irgend eine Maaßregel, welche das
Mgenthumsrccht aufhebt, unterstütze» wird. Michelaußer Landes befinden. Kühn fordert Verweisung, „

dieser interessanten Bothschaft an die über den Zustandssolgt, und ist überzeugt, daß dem schrecklichen Uebel

der Republik niedergesetzte Commiuron. Pcllegrintder Schuldbetreibungcn muß Einhalt gethan werden,
fordert Mittheilung an den Senat. Diese beyden An-^venn nicht mancher ehrliche Mann zu Grunde gehen

träge werden angenommen. soll. O esch stimmt Michel und Kühn bey. Zim-
Das Directorium theilt umständlichen Bericht mer mann stimmt Kühn bey, obgleich er gewünscht

von dem Nationalgute Dalley im Leman mit, das hätte, daß das Vollzichungs-Directorium diese Bitt
dem Cvllegiatstifte von Fryburg gehört, und welches
dasselbe zu verkaufen wünscht, wegen des üblen Zu-
siandes seiner Gebäude. Gapani fordert Verweisung

schrift nicht eingesandt hätte, weil sie von Bürgern
herrührt, die zu derjenigen Classe gehören, welche im-
zufrieden ist, daß sie ihren Zweck in der Revolution,

an eineCommisson. Carmintran folgt, weil viel-!nehmiich Theilung der Güter oder Abzahlung der

leicht dieses Guth Partikularstiftung und EigcnthuiwSchulden mit der Hälfte des Werthes derselben, nicht

ist. Nüce denkt, das Nationaleigenthum werde nicht!erreicht hat: daher fordert er mit Unwillen Tagcsord-

schwer zu beweisen seyn, und stimmt Gapani bey.lnnng über diese Bittschrift. Kühn bemerkt, daß

Der Antrag wird angenommen, und in die Commis-diese Schrift keine Bittschrift ist, weil sie noch incht

fion geordnet Carmintran, Panchaud und unterschrieben ist, und daß man also nicht über die-

G avàni. selbe zur Tagesordnung gehen kann H u ber erklärt,

Das Directorium zeigt an, daß im District Stäf-.daß er schon über Förmlichkeit der Bittschriften ein



jKA

Gutachten vorgelegt hätte, wann über die Volks
Keselischasten ein Rapport vorhanden wäre: übrigens
ist er überzeugt, daß die kollektiven Bittschriften nicht
gestattet werden können und erklärt, daß die Commis-
sion nach diesem Grundsatz arbeiten wird. In Rücklicht
der Sache selbst freut er sich, daß sie wieder zur Spra-
chc kam und stimmt also Kühn bey, doch mit der
ftycrlichea Erklärung nie ein Papiergeld zu gestatten,
dagegen denkt er, könnten die Schuldbetreibungen so

wie andere einzelne Theile der Civilgesetzgebung < be-

sonders behandelt werden. Die Botschaft wird über-
Haupt an eine Commission gewiesen, die aus den BB
Kühn, Graf, Michel, Hüber und Gmür
bestehet, die Beylagen werden der Commission über
Förmlichkeiten der Bittschriften übergeben und zugleich
erklärt, daß nie keine Rede von Papiergeld seyn soll.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung,

Großer Rath/ 28 Hornung.

Präsident: S ehln mpf.
Br. Stätler von Bern wird zur Probe als

italiänischer Dolmetscher angenommen.
Das Direktorium übersendet folgende Botschaft.

Das Vollzichttugsdirämum der einen und
untheilbaren helvetischen Republik.

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Rcprä sentanten!
Längs den Grenzen der Republik und in den Ge-

gcnde» wo der Salzhandel vornials freygegeben war,
wird ein Schleichhandel mit fremdem Salze getrieben
der dem Scaale höchst nothwendig ist.

Um also d.m Gesetz pom 2-ften Man, wodurch
der Salzhandcl

noch schwere?», den Umständen angemessenen Strafe,
verfällt werden; die Hälfte der Co-.Marion und der
Geldbuße solle dem Staat, und die andere Hälfte dem
Verleiher zukommen.

Das Vollziehnnqs-Dir ktorium wird erwarten, was
ihr Bürger Gesetzgeber, in dieser Rücksicht zu verordnen
belieben werdet.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
G l a i r c.

JmNamcn des Direktoriums der General Sekretär.
Mousson.

Escher fühlt die Nothwendigkeit von Gesetzen gegen
die eoalz-Contrebande, kann aber diesem Vorschlag des
Direktoriums nicht beystimmen, und fsdert also Ver,
Weisung an eine Coumi'sion. Geynoz stimmt bey,
und wünscht den Geg »stand der Salz-Commission zu»
zuwcisenl Dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet eine Bittschrift
der Agenten von Lausanne, welche um Erhöhung ihrer
Besoldung bitten m.d zugleich vorstellen, daß sic be,
krächtliche Geschäfte haben, und nur dann »«besoldet
oder so schwach der Republik dienen könnten, wenn die
übrigen Beamten der Republik im gleichen Verhältniß
besoldet werden.

Custor fodcrt Verweisung an die Commission über
die Canzleyen und über die Besoldungen Hub er
fodert Verweisung an die B soldungs, Commission.
K ulii Verweisung an die Commission über die Agen»
ten. Dieser letzte Antrag wird angenommen.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung,

Senat.
ausschließlich dem^ Staate Gebührend Erklärt ist? Voll' Commissionalberlchte über den Gesetzvvìschlaz à
Z! hung zu verschaffen findet das Direktorium noth
wendig, cucti Bürger Repräsentanten, einzuladen, die
Straft den Schleichhandel der mit dem Salze
Uneben wird durch ein Gesetz zu bestimmen. Ohne
den Maßregeln die ihr in diesem Betracht vorkehren
werdet, vorzugreifen, glaubt das Direktorium man
konnte verordnen: daß alle diejenigen, welche ausser
der Republik Salz ankaufen und in das Land bringen
wurden, sur das erstemal nebst der Confiskation des
e'ngivrachten Salzes noch ciner Geldbuße von einem

Betreff des Bergbaues.

Der Gefttzvorschlag ist abgedruckt im St. l,X.
-ten Bandes.)

des

Bericht der Majorität der Commission.

Bürger Repräsentanten!
Die Commission, welcher Sie den GefttzeSvorschlag

I - tinrerivvrsen ,eyn wuen, vryjvrv G R in Betreff des künftigen Bergbaues in Hel»

^ Wiederholung solle die Geldbuße verdoppelsvetien zur Untersuchung übergaben, hat sichs zur Pflicht
und im Falle einer zweyten, per Schuldige emcrigsmacht, diesen Gegenstand genau zu prüfen, hat gn



àn Orten, ws es möglich war, sich Raths erholet,
Erkundigungen eingezogen, und hat nun heul die Ehre
Ihnen de» Bericht abzustatten.

Die Wichtigkeit dieses Gegenstandes hat zwar die
Commission bewogen, nicht allein den Gesetzvorschlag
zu untersuchen, sondern

erstens die dringende Nothwendigkeit der Einführung
dieses für uns noch ganz neuen Erwerbzeiges, und

zweitens den entschiedenen Bortheil, so dadurch für
unser Vawrland erwachsen kann,

in Betrachtung zu ziehen, und Sie werden erlauben,
Bü-gcr i-kcpr baß das Resultat davon Ihnen auch
vor der Berichtsabstattung selbst, vorgelegt werde.

Es ist Ihnen chekennt, daß von alli» den vielen
ehemaligen Schweizer-Regletungen keine das geringste
zum Nutzen der Handlung zu Aufnahme der Gewerbe
und Fabriken, oder zu Errichtung neuer Erwerbs-
Zweige that; in einigen Canton?» wurde aus Handlung
und Fabriken ein Monopolium der regierenden Haupt
städte gewacht, in andern duldete man selbe, olme
daß die Regierungen elwas zu ihrem Vortheil noch
Nachcheil thaten, und endlich gab es noch dergleichen
Cantone, wo die Regierung alle mögliche Hindernisse
der Handling und Industrie in Weg legre, und unter
solchen Unu.anden war wahrhaftig nicht zu erwarte»,
daß die in unserm Lande verarbeiteten Waaren einen
solch n Grad von Vollkommenheit erlange» würden,?
nm den Vorzug über diejenigen, so m andern Ländern?

sabriciert werden könnten, zu verdienen. Es mußte
erfolgen', was wir nun wirklich vor uns sehen, nein-
lich seit zo und mehr Iahren ist in der Schweiz kein!

neuer Erwcrbszwcig entstanden, die alten sind noch
wie sie damals waren, und haben an Vervollkommnung
nichts gewonnen. Die seidene Etoffe und Band, die
baumwollenen Tücher, Mousseline, gedruckte Indienne
und Nastüchcr, sehen denen, so vor zo Iahren ge-

macht worden sistd, so ähnlich, daß man über diese,
hartnäckige Beständigkeit erstaunen muß, während daß
p»?ere Völker in allen Ar'en Fabrikation solche Fort-
sch ulte gunacht, nnd eine Vollkommenheit erreicht ha
den, die «ufere Begr ffe übersteigen und die unsere

achlässigk.il um desto auffallender macht. Was
pH r »och weit mehr auffallend ist und unsere Unwis
sah <r im Calculiren wie im Fabriciren beweist, ist

der Ei.-r, mit welchem sich jede Person wenn es die

Vern.ögensumstände nur immer zulassen, mit frcm-
den Waaren kleidet; nur Lyoner seidene Etoffen Lyo-
ner Band, cnglnche Mousseline und Mousselinttlen,
»stwdifthe Baumwollentüchcr, englische Indienne :c.

find Mode, finden Gnade vor den Augen der Helve-
tmtn.im, u»,o unsere eigene Arbeit wird verachtet..

Man sollte fast glaube«, wir wollten selbst andern Na«
tisnen zeigen, wie sehr fremde Waaren den Vorzug vor
den unsrigcn verdienen. Dieß beweist aber im Grund
nichts mehr und mails weniger, als daß wir wirk«
lich im Verhältniß anderer Nationen mit unsrer Indu-
strie und Fabriken weit zurückstehe».

Es ist die erste und größte Pflicht einer Regierung,
die Einfuhr und Ausfuhr, die Einnahmen lind Ausga-
den die Bedürfnisse und Verdienste des Staats oder
des Landes g-nau abzuwägen. Ist die Einfuhr grösser
als die Ausfuhr, die Ausgabe, grösser als die Einnah.
me, die Bedürfnisse grösser als der Verdienst, so muß
nothwendig jeder Staat, so unvermerkt es auch zuge-
ben mag, verarmen, zu Grund gehen, Wohlstand,
öffentlicher und PrivaFredit müssen verschwinden und
einem Zustande Platz machen, von dem wir Ihnen,
Burger Repräsentanten, keine Scknldernng geben wol«
len der aber auch durch weise und kluge Maaßregeln
gar leicht von unserm Vaterland kann abgewendet
melden. Man kann mit Recht die vorigen Regierun.
gen in Rücksicht des so eben gesagte») der größten Nach-
läßigkcit beschuldigen, vielleicht mögen aber auch die

vielen und vielerley Arten von Regierung und Sou»
veränitätcn etwas dazu beygetragen haben. Jeder Can-
ton handelte einzeln für sich, ohne Rücksicht auf die

andern und ohne Rücksicht aufs Ganze. Jeder Can.
ton wähnte sich reich, und seine Unterthanen im Wohl-
stand, und dieser Wahn entstand daher, weil einige

Cantone Käß, die andern Vieh, noch andere Menschen,
und endlich noch andere die von ihren getreue» Unter»

thanen verarbeiteten Waaren ausführten. Gnviß ist,
daß die letztern das meiste Geld ms Land gebracht,
und daß dieß Geld mehr durch seinen geschwinden Um«

lauf, als durch seine Anzahl diesen vermeiden Reich-

thun, erzengt hat. Es ist wahr, bis zum Jahr 179»

hatte sich yclvetien zu einem Krad von Wohlstand

geschwungen, der Reichthum hätte können genannt

werden, wenn nicht die Vermehrung umerer Bedu f-
msse und Verminderung uuftrs Verdiensts uns dessen

Vergänglichkeit gezeigt hätte. Aber, Burger Repraun«

tanken, nur der höchste Fleiß, Ordnung rmd Spar-
samkeit konnten uns in jenen Grad von Wohlnauv
versetzen, nnd von dem Geist unsrer Nation dürfen

wir erwarten, daß wir allezeit auf dem gleichen Pfad

fortwcu dein werden. Die Pflicht der Regierung ist

hmgeqen aufs Ganze zu wachen keinen Augenblick ne

Waagschale der E'"- und Ausfuhr aus dem Gesichre

zu vcrliercr. und selbe so vul mogiich zum Vortyezì tes

Landes zu lenken.

Die Fortsetzung folgt.)



Der schw eizerisch e Republikaner
her«usgegebcn

von Escher und Uster!,
Mitgliedern dcr gesetzgebende» Räch« der hclpttischen dèêpskM

Band M. N". xi^. Luzern/ den 2s. May i?sK. (io. Prairial, vil.)

Senat-
tBeschluß der Conimissionalberichle Zuber den Ve-

fthvorschlag in Betreff des Bergbaues.)
Wann wir Ihnen, Bürger Repräsentanten, nun

gesagt haben, daß weder die Handlung noch keine Art
M- imsaklnr sich seil einem beträchtlichen Raum von
Jahr n weder verm.hu noch vervollkommnet habe» —
wenn wir ihnen gezeigt haben, daß die alten Regie-
rangen nichts zu deren Aufnahm gethan, sondern viel,
mehr Hindernisse in Weg gelegt haben, so müssen wir
Ihnen nun auch vor Augen legen, wohin uas diese
Maaßregeln endlich geführt haben würden; wir müssen
Ihnen zeigen, wie sehr unsere Erwerbszwcigc bereits
schon abgenommen haben, und das Ziel wo selbe fast
ganz aufzuhören drohen.

Es war eine Zeit, wo unsere Waaren in alle Län.
der Euivveus, England und Oestreich ausgenommen,
auch nach Amerika und Afrika verkauft wurden. Und
da in den einen gar keine, und in den andern nicht ge-
Mgsame Fabriken waren, so wurden die Schweizer,
fabr cate ein B.dürftuß. Allein es hat sich geändert,
in Spanien und Pertugall, in welchen «vchweizerwaa-
reu einen beträchtlichen Absatz hatten, sind selbe nun
gänzhch vcrbottn, Der Handel nach Rußland hat auch
auftehört, so wie der nach Pohlen, fttt der Zcrlhei-
lung dieses Reichs. Die Vereinigung von Oesterreichisch«
Flandern m.d dem linken Rheinufer mit Frankreich hat
u s ebenfalls einen empfindlichen Stoß versetzt, indem
einerseits der beträchtliche direkte Verkaufhandel, so

wir mit diesen Ländern geführt, aufgehört, anderseits
der Leii.wandhandel nach Frankreich nunmehr auch
vtcht statt haben kenn, weil die vorher in Frankreich
einzuführen verbotene Brabandcr Leinwand nun innert
den Grenzen t Revudiik verarbeitet. und folglich die

«ihrige ganz cmbchrl'ch wird. Nach Italien und nach
Deutschland bleiben uns bis dato noch ungefthr und
vhne Einschränkungen die gleichen Handelsverkehre,
Wie zu allen Zeiten offen, und die einzige Vcrmmte.

rung oder Einschränkung, so wir in diesen Gegenden
empfinden, müssen wir der Concurrenz der englischen
Waaren zuschreiben.

Mit Frankreich haben wir unstreitig bis zum Jahr
1790 den größten Handelsverkehr gehabt, und dieser
Verkehr war zum Vortheil beyder Länder, dann die
meisten unserer Bedürfnisse, fast alle Urstoffe zu unsern
Fabricationen, die Produkte, so Frankreich aus seinen
öst. und westindischen Vesizungen, jene so es aus sei,
oen afrikanischen Etablissements und aus seinem Le-
vautischeu Tauschhandel zog, kaufte» wir von ihnen.
Dagegen war auch dieß Land eine unserer größten Res-
sourcen, indem von allen den Waaren, so bey uns
fabriciert wurden, einige wenige Artikel ausgenommen,
ein grosser Theil dahi» verkaust und eingeführt wurde.
Ader seit 179«? hat sich diese Handlung nicht nur
verringert, sondern ist auch nichts hinabgesunken. Das
offenbare Ü bergewicht, so die Engelländer bestimmt
an allen Orten znr See haben,Hindert die Zufuhr der ame»
nkanischcn, der ostindischcn der afrikanischen nndkvan-
tischen Produkte in die französischen Seehäfen, und
«Wo auch die Aussuhr nach jenen Gegenden. Wir
können also seit jenem Zeitpunkt von Frankreich keine

aus den bemeldten Ländern kommenden Waaren bezie»

Heu, noch ihnen von den unsrigeo, so durch Frank-
reich dahin abgeführt wurden, verkaufen Der Ee-
brauch unserer Waaren in Frankreich selber hat sich

auch emsservrdentlich vermindert, theils durch Entste-

hung vieler neuer Fabriken bey ihnen und theils durch
die als Folge der neuen republikanischen Verfassung ange,
nvmmenen grösser» Ordnung und Sparsamkeil, ange-
wohnten Entbehrung Der schon so lang gewünschte

allgemeine Frieden wird endlich doch einmal erscheinen,

und wird dann auch unsern Ha'ideàrhàissen mit
Frràich eine andere Erstatt geben. Wir werden wie-

drum vorzügl'ch und mit Vortheil den größten Theil
untter fremden B 'ü - m sse aus F-w kreich Uchen, und
eben ihnen van unsern subricierten Waaren vcrkau-

sen können. Dieß wird für beyde Länder wiederum
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à glücklicher Zeitpunct ftyn, aber ob er von langersdigkeit, neue Erwerbsquellen zu errichten mehr übrigDauer seyn werde, dieß ist eine andere Frage, midwteibe.

.»
ander B y,diel gegeben als die Ent,chlos-jnicht rnehr, dann unser Erwerb bat ab-und unsere Be-

« ^ a^es.zu unternehmen, und die StandhafttgkettidürfnUen haben zugenommen, und die Zukanft zeigt linsolles auszufuhren: und von einer solchen Nation, diejnoch ein wett grösseres Mißverhältnis. Das drückendste
«oer das aus durch ihre ^age mehr als alle andernibey der ganzen sache sind unsere ungeheueren Bedür'-
begünstigt ist, müssen wir erwarten, daß sie nieman-inisse, die wir alle aus andern Ländern beziehen müssen,
je» auf ha.ven Weg stehen bleib » wird Der smde d ^ îms völlig in einen Zustand von Abhängigkeit
wt.rd die Lo-ung ,cy» wo in allen Gegenden Frank versetzen. Diese Abhängigkeit ist viel gefahrvoller fürr«chs, Fabriken aller Art errichtet werden; die fran unsere Republik als man glaubt, dann bedenken Sie,klschc Regierung wird selbe begünstigen, und die Leb- daß wir alle ersten oder rohen SA-r für unsere Ma-hastigkeit des Nànalcharàrs wird selbe beschien e.,»e .om-

nigcn, und geiviß, Bürger Repräsentanten, wird das erste
Jahrzehnt» uns beweisen, daß Frankreich unsere Waaren
ohne weder zu Prohibiliven noch zu grossen Zollen Zu
flucht zu nctnmn, entbehren kann und entbehren wird.

Für die Ausfuhr unserer Industrie bleiben uns abo
nur Italien und cm Theil von Deutichland; und auch
in diesen beyden Ländern stossen wir auf die Engländer
die uns an allen Orten eine hartnäckige Concurrenz
entgegen setzen, die zu eben so wohlfeilen Preisen als

nusaktnrcn, daß wirBrvd, Salz, Eisen und anderes
Metall, sogar die Kicidung aus fremden Ländern zie-
hen müssen, und denke man sich einen von den, nicht
wahrscheinlichen, aber doch möglichen Fällen.

Wann man uns während l oder 2 Iahren keine
rohe Seide oder Baumwollen zukommen "läßt, womit
sollten sich die vielen rovo Arbeiter à Art beschäft
tigen und ernähren?

Oder, würde man uns kein Eisen und Stahl ver-rliiycucìl icycl!, zu cvcli v tvkiuisciicn cn ê ^ ^ ./ s. - ^ ^ ^
wir verkaufen, und die wir an Vollkommenheit deri sssss wollen, so waren me ssrvsejsivnlsteii nicht mehr
Fabrikation nicht erreichen können. — Diese sich selbst»"^I?land zu aroeiren und der Ackerbau sogar mußte
frey nennenden Engländer, welche die ganze Welt voni^npvren.

^

ihnen abhangend, und ihnen zinsbar machen wollten, àd wurde man uns endlich die Zufuhr von Brod
sind es, welche unsern ErwerbSzweigcn den empfindlich-Salz noch entziehen, so wäre unser Land noth-
sien Stretch, oder gar den Ruin drohen. Stellen ^wendig dem größten Hunger, Mangel und Elend prciß

gegeben.

Es ist unmöglich, die Wahrheit des eben gesagten
zu widUsprcchen und eben so unmöglich diese für jeden
Patciotcn drückende Depcndcnz zu mißkenncn. Es

sich vor, ein Land wie jenes, mit ollen seinen Reich-
thümern, mit seinen, für andere Länder uncrrcicbba-
ren Hilfsquellen, mit seinen ostindischen Produkten,
mit seiner bequemen Lage für die Zu - und Abfuhr
von und nach allen WAtgegenden — mit dem ange-schmerzt Euerc Commission, Bürger Repräsentanten,
dornen Nationalcharakicr, alles zur Vollkommenheit zu Euch dieses Geständnis, zu thun, a er es macht dcrscl-
bringen und entlich mit seine» zu einem hohen Grad ben hingegen Vergnügen Euch bestimmt zu sagen, daß
von Vollkommenheit gebrachten mechanischen Wissen- wir Mittel und Kräfte genug in und um uns haben,
fchastcn, welcher es in Stand setzt, bald alles, was um einen Theil unserer bis dahin gehabten Erwerbs-
wir durch Menschen müssen arbeiten lassen, durch Ma zweige zu entbehren, selbe durch bessere und dauerhaft
schinen zu ersetzen — und urtheilen See dann, ob
wir nicht in Gssahr stehen nach und naet> unsern Ver-
kauf zu verlieren — schon jetzt und mit Bedauren müft
sen wir es Ihnen sagen, wird die englische Waare der
Schweizerwaare auch selbst zu höhern Preisen vorge-
zogen.

Hier haben Sie nun eine kurze, und sehr nnvoll-
ständige Uebersicht unserer vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen Lage, in Rücksicht der Handlung und
Industrie. Es ist wirklich wenig «schmeichelhaftes und
Tröstliches darin ; aber die Commission hat geglaubt,
vor allein aus müsse sie Ihnen die Wahrheit sagen

tcre zn ersetzen, und endlich um ben größten Theil
unsrer fremden Bedürfnisse in uns selber zu finden,
um hierzu zu gelangen braucht es nur kräftige und
weise Maaßregeln von Seiten der Regierung, undThä-
tigkcit und Elandhaftigkeit der Bürger.

Das erste, was in unserer Republik der Verbcsse-

rung fähig, was in der Atisführung leicht, und für
den Erfolg sicher ist, ist der Feldbau. Dieser ist an
einigen Orten zum höchsten Grad von Vollkommenheit
und Ertrag gebracht worden, an andern Orten mir-
telmäßig, und an den übrigen noch sehr vcrnachläßigt.
Ich kenne Gegenden, die von t?8o bis t?S5, im An-

damit nur kein Zweifel der unumgänglichen Nochwen-fang 6 bis 7vo und am Ende 22 bis isioo MalterKom
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jährlich abtrugen und die gleichen Bezirke haben ih-
ren Vichstand in der ncinlichen Zeit mehr als vcrdop-
polt. Dieß ist wahrer Reichthum sowohl des Enterbe-
sltzcrs als des «Staats — dieß beweist den hohen Grad
von Verbesserung, dessen unser Erdreich im allgemeinen
fähig ist, uch>dieß beweist endlich, was Arbeitsam-
teil, geleitet durch Klugheit, zu bcwürken vermag.
Es ist eine grosse und überaus beruhigende Wahrheit,
daß wann durch ganz Helvetic» der Ackerbau, au je-
dem Ort so viel er ertragen mag. verbessert wird, wann
die noch öd und unnütz liegenden Felder urbar gemacht
werde», daß wir die Zufuhr fremder Früchte entbeh-
ren, und uns selbst ernähren können. Es wäre über-

Aber, B. Repräsentanten, dem ungeachtet bleiben un-
sere fremden Bedürfnisse noch sehr groß, noch ist kein
Ersatz für die schon bis dahin entstandenen und in
Zukunft noch mehr abnehmcnden, zum Theil ganz zu
verlierenden Zweige unserer Industrie und Erwerbs-
mittet, und diese Betrachtung führt uns dann endlich
zur Hauptsache selbst, ncmlich zu der Ueberzeugung,
daß mir der Bergbau allein nebst allen seinen Ne-
benzweigen uns diesen Ersatz geben, uns von der
drückenden Nbhänglichkeit losreisscn und uns zu einem
glücklichen Ziel fuhren können. Gewiß hat die Natur
in unsere Gebirge grosse Reichthümer von Mineralien
gelegt, sollen wir nun diese Reichthümer wie bis dahin

stüßig, Ihnen, Bürger Repräsentanten, mehr übcssim «schooß der Erde liegen lassen t und sollen wir
diesen Gegenstand zu sagen er gehört eigentlich garsserner alles, was wir selber schon besttzen, von den
nicht zu unserm Fach, aber den lebhaften Wunsch kännchns umgebenden Ländern beziehen t Nein, Bürger
Euere Commission nicht vrrbergcn, daß das Direkte-Repräsentanten, was man unter der alten Verfassung
rium de n Feldbau die größte Aufmerksamkeit gönnen,nicht thun wollte, was vielleicht selbst durch die vie-
möge, daß es kein Mittel unterlasse, selben auszuimm-ilen Grenzen und «Sperrungen von einer zur andern,
tern, zu begünstige», und uns endlich an das Ziclchnaussührbar war, ist der einen und unzertheilbaren
führen möge, daß wir sagen können, daß in Hewe-lRepublik, die Dr Innern keine Grenzen mehr kennt,
tien nur eigenes Brodprodukt geesscn wird. vorbehalten.^ Der Geist der Freykeit und Gleichheit,

Ein zwcvtcr auch scbr wichtiger Gegenstand wärcM dem wir uns erhoben, wird unsrer Thätigkeit neuen
die Einricl'tung von Wollcutücher- und Wottenzcug-Schwung, und un,erm Knnsilleiß neuen Elfer geben,
Fabriken, tue uns füraus wegen unsers rohen Càa'um auch in diesem fur i ns noch neuen Fach dcnjeni-
zum unentbehrlichen Bedürfniß geworden, und wosüwgen Grad von Nutzen und Vollkommenheit zu erreichen
jährlich ausserordentliche Summen ans der Schweiz wie andere sLauder. Die Pflicht der Gesetzgebung,
gehen. Es ist unbegreiflich, daß ein ganz fabricicren-eine weise Politik und bic Pflicht der «sclbsterhaltung
des Land wie die Schweiz, nie daran dachte, diesen,lerfodern aber, daß diese neuen Enverbszwcige aus
" ^ ' Eg,allen Kräften begünstigt und niemand weder durch Ein-

sschräl'.kuug noch Abgaben' von einem solchen Unternch-
men abgeschreckt werde. Z

Die Nothwendigkeit und der zu erwartende Nutzen
nun»; zu lassen, feine Tücher daraus zu verfertigen, des Bergbaus hat sich aus dem, was wir Ihnen vor-
Mcr Frank eich hat auch keine oder nicht genug eigene'getragen haben, genugsam erzeigt. Wir können Sie
Wolle, eben so wenig Holland und andere Gegenden!überdies noch an den Vortrag der Bergwerks-lommifsion
Norddeutschlands. Diese wird aus «spannen bezogenwcs grossen Raths, daselbst den 22 Deeemb. abgelegt,
und wir hab n den gleichen Vortheil selbe zu bezichenchnd im No. 62 des schweizerischen Repichlikaners cut-
wie andere Nationen lind uns wird sie auch nichtchalten, verweisen und uns aller fernern Beobachtungen
theuer zu stehe» kommen. Die Regierung muß noth-enthalten. Dcumngeachtet müssen wir Sie noch um
wendig bedacht seyn, in Zukunft die Einfuhr dieses einen Augenblick Geduld bitten, damit auch Sic B.
Artikels mit Zollen zu belegen, um denen im Land Repr., die Meynung der Commission über den Anfang
fabricierten Wolleittüchern einen entschiedenen Vortheil des Bergbaus die Fortsetzung und desselben Einfluß
zu geben. Durch dieses Mittel werden wir bald die auf unftrc Existenz einsehen können.
Einfuhr dieser neuen Fabrikation vor uns sehen. Der alle Jahre höher steigende Preist des Holzes ist

Die Vermehrung und Verbesserung der Agrikultur, ein Beweis des schlechten Zustands unserer Wälder und
die Einführung der Wollenfabriken, werden für unscrezder sortdaurenden Verminderung dieses Products. Wir

bcttächttichei' Zweig von Industrie einzuführen.

Republik von sehr grossem Nutzen seyn ; sie werden
eine Menge Menschen beschäftigen und ernähren die
o«s dahin auf andere Arbeit eingeschränkt waren; sie

wer. en die grossen Geldsummen, so bis jetzt jährlich
dafür aus dem Land gicngen, in; Land behalten —

habe«» freylich an vielen Orten Torf oder Turbcn, aber
einerseits hat man sich zum Behelf der Fabriken und
zu Heizung der Oeftn in der Haushaltung noch nicht
an diese.-. Brennstoff gewöhnen wollen, anderseits sind
die Torfgrubcu noch nicht in himauglicher Anzahl
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eröffnet worden, um eknen Unterschied à Preise dekalier Gattung Eisenerz sich befinde: nichts kann drln-
Turben gegen den Holzpreis zu finden, und also war gender, nichts wichtiger seyn, als dieses zu benutzen
niemand patriotisch genug, um anstatt Holz Torf zmund zu veredeln. Bürger Repräsentanten! der ttrstoss
brennen. Der steigende Preis des einen und der fal-aller Metalle und Minera len i,c unstreitig das Eisen;
lende Preis des anderen kann aber hierin eine Am
dcrung bewirten. Aber wenn wir an den Bergbau
denken wollen, so müssen wir vor allem ach Entdeckung
und Hcrvorbringung neuer Brc-mmateria.icn bcdacyt
seyn; unsere Gebirge können voll Eisen, Kupfer, Bicy,
Silber, Gold und Salzquellen sich befinden: ohm
neue Brennstoffe sind selbe unnütz; dieß beweist uns
die große Nothwendigkeit der Steinkohlen.

Der Bergbau auf Stcinkoy-en soll demnach vor-
züglich begünstigt und den U-ucmehmcrn auf dieses M--
ncrai keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Wir
haben in den meisten Gcgcà, Helvericns Spuren von
dem Daseyn dieses so wichtigen Brennstoffes; wir
haben sogar an unterschiedlichen Orren kleine im Gange
seyende Steinkohlenbergwerke; aber da die Besitzer da-
von selbe mir zu dem einzigen Gebrauche ihrer Ge-
werbe anwenden, und nicht mehr ais für ihre eigenen
Bedürfnisse graben lassen, so hat das Publikum keinen

nur dur> v Eisen können alle andere M'lalle entdeckt
mW im.Mr gcmanst werden; mir durch Eisen können
Kunsuer, Pros swnisten und Fabrikanten in: Stande
levn zu arbeiten und ihr Brod zu verdienen; mw
i uru) Eisen ist der Ackerbau oder Feldbau möglich;
und endlich, nur durch Eisen kann Sicherheit und
Unabhängigkeit der Staaten crzweckt und behauptet
werden. SMii wir nun zu allen diesen Betrachtungen
noch jene dir ungeheueren Geldsummen, so jährlich
aus unserm Lande ausgeführt werden fur Guß- und
Schmiedeisen, fur Stahl, für Feilen, Sensen und
dergleichen, so haben wir in einer Uebersicht alles,
was uns die Nothwendigkeit und Nutzen dieses Zwei-
gcs beweist. Durch Benutzung unsers E s nerzes/
durch Benutzung von Schmcizhüttcn und Hammer-
schmieden setzen wir uns also in den Fall, uns selbe«
mit Guß- und Schmicdeiscn zu versehen. Die Ver--
Wandlung von Eisen in Stahl wird uns ein leichtes

Nutzen davon. Es ist also um Entdeckung neuer Stein-seyn, und dann die Errichtung von Feilen- und Sen-
kohlen und um Anlegung von ausgedehnteren Berq- scnsabriken, von Verfertigung aller Gattung Werkge-
werken darauf zu thun; diese müssen dann regelmäßig schirr und Slahlwaaren, so bis dahin aus fremden
und zu dem Endzwecke gebaut werden, daß so viel alsiLandcn bezogen worden. Es werden viele unserer
möglich davon an den Tag gebracht werde. WennMitburger dabey Beschäftigung und Brod finden. Die
diese Unternehmungen mit Verstände' angefangen undlgroßcn Geldsummen, so vorhin für diese Artikel aus
nut Muthe fortgesetzt werden, so darf man mit Zuverffdem Lande gegangen, werden darinne bleiben, und
ficht erwarten, daß wir bald viele und genügsame Stein-unsere Unabhängigkeit wird um ein großes befestigt
Kohlenbergwerke sehen, und von diesem Brennstoffe be-werden.
sitzen werden; und wenn wir zu diesem Ziele gelangen,
so bedenken Sie, Bürger Repräsentanten, welcher un-
endliche Vortheil dem ganzen Lande darans erwachsen
muß, wie sehr dieses den Holzgebrauch vermindern,
den Preiß davon fallen machen, einen Theil der Wal-
düngen entbehrlich und zum Ackerbau anwendbar ma-
chen — und endlich wie sehr dadurch die Errichtung
aller Bergwerke auf andere Mineralien erleichtert und
möglich gemacht wird; denn zu jedem Gebrauche find
die Steinkohlen tauglich: in die Oeftn und Caminc
der Privathäuftr; unter die Kessel der Färber, Blei-
cher und Fabrikanten; für die Glashütten; zu Bren

Wenn wir bedenken, daß wir jährlich ämooa
.Centner fremdes Satz kaufen müssen, daß dafür alle
Jahre vier Millionen Franken baares Geld aus unscrm
Lande geht, so verdient natürlich dieses unsere Ans-
merksamkeit, und die größte Anstrengung, innerhalb
unserer Grenzen neue Salzquellen zu entdecken und zu
benutzen Es ist Euerer Commission angenehm, Euch
V. Repräs. die Versicherung geben zu können, daß

wir Hoffnung haben, dazu zu gelangen; ein paar Gc-
genden zeigen deutliche Spuren von dem Daseyn dieses

köstlichen Naturvroduktcs; allein so wie der Salzhan-
del ein Regale der Nation ist, so müsse» es Unterneh-

nung der Ziegel und Kalk; für die Schlosser, Schmiedefimmgen von Salzbergwerken auch seyn, theils in Rück»

und Hammerschmieden, und sogar, nach einer kleinen>ficht der Kosten, so selbige nothwendig erfordern, und
und nicht köstlichen Vorbereitung, zum Schmelzen
des Eisens.

Der Bergbau auf Steinkohlen ist also unstreitig
der zuerst nothwendige und der wichtigste, weil durch
diesen allein die Möglichkeit der anderen crzweckt wird.
Zlnmittcibar darauf folgen die Eiftnbcrgwcrke. Es ist
keinem Zweifel unterwerfen, daß in den Gebirgen Hel-
chàns nicht nur genugsam, sondern Ueberßuß »s«

welche Partikulare!, selten bestreiken können und wollen,
theils in Rücksicht^er Bestimmung des Salzprcißcs/
weil wenn ein Salzbergwerk in den Handen eines

Partikularen wäre, der Staat selbst den Preiß daos»
bestimmte und Abkäuftr davon wäre.

Von Gold- und Sitberbergwerken wollen wir
neu kein Wort sagen; es kann s yn unsere Gebirge
enthalte» dergleichen » aber auchMtssche Beweise das»»
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haben wir nicht; die Zukunft und die Banlnstigcn mö-lnnd Benutzung gekasift oder geerbt, und anderseits skns
gen beivciftn, was an den Sagen, so hierüber ausges Anerkennung dieses Grundsatzes die Einfuhrung res
streut worden, wahr oder unwahr sey. Eucre Cour-Bergbaues ganz unmöglich wäre.
Mission selbst hat sich wenig oder gar nicht mit diesem Der 3. § sichert dem Eigenthümer eines Landes
Gegenstande, den sie wrrk.ich nicht unter den wahren die darunter befindlichen Bausteine, Gips, Mergel,
Reichthum der Nation zählt, beschäftigt. Kupfer undkTorf. Die Commission hat diesen § mit dem 5L, 5

Bley haben wir nöthig, und die werden wir gewiß in! zusammen verbunden, hat obiges Eigenthumsrecht billig
der Folge der Zeit, und wenn der Bergbau ein wenigjund gerecht befunden, sowohl als die Requisition jener
Ansehen und Zutrauen bekommen haben wird, ent-M'darten^ wenn selbe dem Staate nothwendig find,
decken. Silber und Bley find unzertrennliche Gefahr-'
ten im Schooße der Erde, und also können wir bey
diesem Anlasse zu eigenem Silber gelangen, das aber
freylich nicht von dem größten Belange scyll wird.

und der Eigenthümer dafür volle Entschädigung erhält
Der 4. § bestimmt das Recht des BergwerksdesitzerS

gegen die Landeigenthümer. Die Commission findet
diese Bestimmung sehr nothwendig, weil sonst ein

Wir könnten Ihnen noch von den Reichthümern'Bergwerk in seinem beßten Zustande könnte in den
unsers Bodens, welche ohne regelmäßigen Bergbau'Fall kommen still zu stehen. Diese Bestimmung ist
können benutzt werden, erzählen; wir konnten Ihnen desto billiger, weil kein Eingriff in das Eigenthums?
sagen, welchen unbeschreiblichen Vortheil der Gcbranchwccht gemacht wird, und dem Landeigenthümer die vol-
von Givs und Mergel dem Landbau an vielen Orteniieste Entschädigung zugesichert ist, und weil endlich
gebracht, und an vielen anderen Orten noch bringenftine Abtretung von Land oder Wasser nur kann bc

kann; wir könnten Ihnen bemerken, daß gewiß un-
sere Gebirge feine Thonerde!^ enthalten, welche Kenner
und Sachkundige in den vtand setzen würden feine
Psrccltansabrikcn zu errichten; wir könnten Ihnen sa-
gen, daß schon eine Art Walkcrerde gefunden worden,
die uns Hoffnung giebt, mit der Zeit dieses kostbare
Produkt in Vollkommenheit zu entdecken; wir könnten
Sie endlich noch aufmerksam ans ein paar unserer
Tafelberge machen, die einen solchen Reichthum von
dauerhaften und zierlichen Schiefern enthalten, daß
dainit alle Dächer in Helvetien könnten gedeckt und
der Transport in die meisten Gegenden könnte zu Wasser
gemacht werden, und folglich nicht theuer zu stehen
käme; daß die Schieferdächer schöner und dauerhafter
als dac Siegel wären, und daß durch diesen Gebrauch
und die Entbehrung der Ziegel ein großer Theil Holzes
erspart werden könne. Aber die Commission geht nur
ganz kurz Über diese Beachtungen weg. Sie bat sich
crlauot, Euch vielleicht ein wcmg zu weitläufig, ihre
Meinungen über die dringende Nothwendigkeit der
EMsUhrnnq des Bergbaues, und über den daher zu
hossnden Vortheil und Nutzen vorzutragen, und schrei-
tet nunmehr zum Berichte über den Beschluß des
großen Rathes.

Die Resolution des großen Rathes enthält 5 st Er-
wagungsgrunde. Die Commission hat einhellig ihre
Richtigkeit und Billigkeit anerkannt und genehmigt.

^>er erste Artikel des Beschlusses bedarf keiner Er-
M"mg, weil er nichts anders als die Erklärung cut-

huit, daß was der Ration wirklich gehört, National-
elgenthum sey.

M.
Dtt 2. § erklärt alle unter dem Boden befindliche

!c. als Nationaleigcnthum. Diesen Grund-'gesagt, wie nothwendig deftBêrgbau sey, wie wichtig
Commission vollkommen, weil einerseits es sey, selben zu begünstigen; und gewiß eine solche

Mt>ex Besitzer emes Stück Landes nur dessen Qbersiäche Abgabe würde jedermann abschrecken das Geringste zu

gehrt werden, wenn offenbar bewiesen ist, daß dem
ganzen Staate ein Vortheil dadurch zuwächst.

Die §§ 5, 6 und 7 sind klar, deu iich, und bcdür-
sen keiner Erwähnung.

Der s. § will der Commission nicht gefallen; sie

hätte gewünscht, es wäre von den so Lachtern gar
keine Rede gewesen, indem eine solche Bestimmung
weder auf Steinkohlen noch Eisenerz Platz haben kann,
und selbst auf Silbcrbergwerke nur in den reichhaltig-
sten Gebirgen. Da aber der Artikel selbst scholl die
möglichen Ausnahmen voraussetzt, und jeder Bauer
eines Bergwerkes schon bey der Pachtung eine Aus-
dehnnng begehren kann, so scheint auch dieser 5 an-
nehmbar.

Das Neue, das Ungewohnte, sogar die völlige Un-
crsahrcnheit des Bergbaues, macht eine vom Staate
zu verordnende Oberdircktion nothwendig. Der Vor-
theil des Staates und die Sicherheit der Unternehmer
erheischt^ solches. In dieser Voraussetzung giebt die
Commission den K 9, 50 und m ihren ganzen Bey-
fall, so wie dem 52. und 5Z., welche das bcßte Pacht-
recht oder Verlnst eines Bergwerkes bestimmen.

Der v5. und 57. ß enthalten Dispositifs, die in
allen Staaten bereits schon anerkannt sind. Der letz-
tere voraus ist von einer entschiedenen Nothwendigkeit,
indem, wenn die Bergleute keine Begünstigung oder
Vortheil genießen, sich niemand dieser Arbeit widmen
und man gezwungen seyn wird, fremde Arbeiter koin-
men zu lassen.

Der Ist. Artikel hingegen, der ans die Bergwerke
eine Abgabe vom Vierthcil des reinen Ertrages legt,
mißfällt der Commission ganz. Wir haben Ihnen
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unternehmen. Dic Commission glaubt, der Staat'Gnts oder eines Wassers (seyen es Brunnen- oder
solle für einmal kune Fmanzquclle auf den noch nicht andere Wasser) gezwungen seyn soll selbige herzugeben,
einmal angefangenen Bergbau berechnen. Sie ist fer- I» den mchresten Fällen kann besonders das Wasser
ncr.ver'âynttng dag der Vteàiendan noch mchr>nicht entschädiget werden, denn Wasser kaun oft ein
beguusttgt fty-noke, als der aufâaU: ersierer sollte.'Mittel zu diesem oder jenem Etablissement werden,
entweder aus lniw.r, oder doch aus eiiie Anzahl c^ahrekann es als Resource einer ganzen Familie an-
— zum Exempel bis 20 Jahre — die Eijcnberg-sxh-,,.

0 » «, >

Wie oft werden eine Reihe von Iahren vergeblich
angewendet, um hie oder da Wasser zu finden: endlich
trift man den glücklichen Punkt und das Wasser wird
yerbeigclcitet

Der Bergwerker, ohne vorher angewandte Versuche
und Kosten hat laut § -l das Recht solche Gewässer

n sich zu ziehen. Wer kann die Entschädigung crmes-
sen und bestimmen t

Diesem Titel sollte wenigstens noch zugesetzt wer-
den : Daß das Eigenthum von Grund und Wasser nur

werke, mit Inbegriff der Schmelzhüttm und Ham-
merschmicden, auf 10 bis 16 Jahre, und endlich die
von edlerem Metalle auf s bis 10 Jahre von aller
Abgabe beftcyc seyn.

Da aber dennoch in einem Gesetze die Grundlage
enier Abgabe bestimmt seyn muß, da'das Directorium
selber mischen wird, daß in diesem Zeitpunkte der
a l. Arc. ganz zweckwidrig ist — da das Direcrorium
gewiß den gleichen Wunsch und Eifer für die Einsah-
rung des Bergbaues wie wir hat, so wird selbiges
auch gewiß ohne Anstand eine Einladung an die ge-
ftizgcbcnden Räthe für die Modification bcmeidrenjm dem Fall mit Gewalt gefodert werden kann, wann
in. ft machen, welcher dann das ganze Gesetz dcnssuf keinem andern Punkte in die Runde von einer Hal-
Umständen angemessen macht. jben Stunde, sey es auch mit zehnfach vermehrte» Ko-

Dieß find die Gründe, welche die Majorität der sien und Beschwerden, der Bau tann angefangen und
Commission bewegen, Euch die Annahme dieses Be-betrieben werden; und wenn auf reine Weise die nöthi-
schiusseö anzutragen.

'
igen Gewässer von ferne hergeleitet, oder die Produkte
auf keine Art zu dem zur Bearbeitung derselben nöthi-
gen Wasser können hingebracht werden; zu diesem soll
dem Besitzer des Grunds noch frey stehen den Bau
selbst zu betreiben ; so wie auch die Stelle eines auf

^ie Resolution des großen Rathes zeigt uns die feinen Boden 2 Jahre laug verlassenen Baus uncntgeld-
lieh wieder anheim fallen solle.

' 9. Ist ganz unbestimmt und kann gleichfalls zu

Bericht der Minorität der Commission.

Nothwendigkeit, den Bergbau zu begünstigen, um
uns durch die gewinnenden Metalle einer äußeren Ab-
hängigkcit zu entziehen.

Ich bin den», großen Rathe dankbar für diese Auf-
mertsamkell; allein ich finde, nach meinen Einsichten,
daß durch diese Annahme ganz das Gegentheil er-
zweckt würde; denn anstatt aufzumuntern, schlägt die-
sec Beschluß alle Lust zum Bergbau darnieder.

Ich frage, wer wird den Bergbau, der immer iwe cr'will
Mi! sehr großen Kosten begleitet ist, anfangen, wenn
ihm diese Resolution voraus sagt:

Den vierren Theil des reinen Gewinnes mußt du
dem Staate geben, und noch alle die Aussagen tragen,
die das Gesetz auf jeden Bergbau legen wird.

Würde es heißen: vermittelst Abtragung des vier-
ten Theils des Gewinnes soll dein Bergbau dann kci-

ncr weiteren Aussage mehr unterworfen seyn, so wäre

den größten Ungerechtigkeiten Anlaß geben, wenn nicht
»och beygefügt wird: Kein Pächter eines Baus kann
zu Vcrsuchbauen (das ist Bauen zu Aufsuchung neuer
Produkte) gezwungen werden, wenn er nicht will.
Und jedem Pächter muß es frey stehen, die aufgefun-
denen Mineralien auszugraben und zu Gelde zu machen,

Es ist immer ein grosser Unterschied zwischen einem
Raubbau und einem Rusbeutebau. Em zweckmäßiger
Ausbeutebau wenn er auch ganz allein auf die Aus-
bringung aller aufgefundenen Mineralien gehet, könnte

nach diesem Gesetz als Raubbau erklärt werden.

Auch muß es jedem Pächter frey stehen, nach Aus-
grabung aller aufgefundenen Mineralien, die Grube

auch was bestimmtes gesagt, und der BergbaulustigcjZu vertäuen, folglich den ganzen Bau aufzustecken

wüste woran er wäre; so aber, bey den voraus an- 8 G. Versteht sich nach Abzug aller Kosten, die

gekündigten aber nicht bestimmten Aussagen, wird nie-der Besitzer an den Van verwendet hat, den vierten
mand sein gutes Geld in ein Bergwerk legen wollen. Theil des reinen Ucbcrschusses; da man weiß wie gering

Jetzt zur Sache selbst: !dcr Ertrag ist, der dem Pachter eines Bergbaus zu-

Der § ä kann zu den größten Ungerechtigkeiteffwächsi, so darf sich dann die Republik eben nicht lehr
und Chicanen Anlaß geben, wenn eilt Besitzer cmeswiel von dieser Abgabe versprechen.
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Die Steinkohlen sollten

seyn, so lange das Lager
in dieser Dicke fortläuft, ^ ^
sollte vor allem aus begünstiget werden, weil ohne die- Die Oberbergwerksdirektion schränkt sich cinstwei-
im Brennstoff keine andern Bergwerke mit gutem Er sten auf die der Nation gehörende Baue, und auf den-
folg betreiben werden können. ienigcn Privatbcrgban ein, der die Direktion um Rath

5 16. Unter Kaufrecht wird hier wahrscheinlich das tragt; in welchem Fall dann der Eigenthümer dieses
>t verstanden. Baues den hierüber verfügten Gesetzen sich unterwirst;Zugrecht verstanden.

Dieser Artikel bedarf noch einer grossen Berichti-
gnng und muß bestimmter sey. Ich will voraussetzen
ein, oder eine Geg'llicbast Nelnetiswer Rm'ver i'ntdl'itn

zeigen sich aber hie oder da hoffnungsvolle Aussichten
zu reichen oder dem Lande wichtigm Ausbeuten von
irgendeinem Mineral, so soll die Bergwerksdirektionein, oder eine Gesellschaft helvetischer Burger entdecken tincm Mineral, so toll die Bergwerksdirektioi

zum Glück unsers Vaterlandes eine Saftquelle und er-, ftyn, den Eigenthumer des Baus den Berg-
^ baugcsetzen zu unterwerien; die übrigen mehr oderrichten mit grossen Kosten ein Salzwerk; der Staat

hat den ausschließlichen Salzhandel, folglich muß das
gewonnene Salz dem Staat verkauft werden: wer an-
ders soll alsdann den Preis bestimmen als der Staat,
der es kaust l haben in solchem Falle die Unternehmer
Neider oder Feinde, so kann der Preis so heräbge-
würdigt werden, daß den Unternehmern nichts als
«schaden übrig bleibt. Es ist demnach gleich jetzt
nothig durch ein Gesetz den Preist festzusetzen und das
kann ganz wohl geschehen, z. E. wenn bestimmt wird,
daß der Preis des Ankaufs immer 20 bis 2.5 pr. Ct.
niedriger als dcr Delail verkauft seyn solle ; mit diesem
Benesice und mit den issi des reinen Gewinns soll,-.
und kaun der Staat wohl zufrieden seyn. Auch svliGut......9....
vermittelst dessen der Staat ein solches Sal-werk auf bw bey Arau, und hie und da die einzelnen wenigen
alle nur mögliche Weise begünstiaen, demselben einen Sceinkohicngruben, und lasse sich nichl in weit.äusige
Raum von vielen Stunden einnebelt, damit jnnertjEüirichtungen von Administrationen ein, die wohlthätig
demselben nachher nicht andere Salzwcrke steh anleMr ein an Mineralien aller Art reiches Land, aber ans-

en und einander vcr-Mr-nd für uns seyn würden.

minder unbeteiideuden Prisatbaue lasse man beym alten
bewenden.

Wenn bey der Etablierung einer Bergbaudirektion
mast die Direktoren derselben gleich vom Anfang mit
Augenschein il. s. w. von mehr oder minder entfernt
liegenden Bauen beauftragt, so belaufen sich die ihnen
wegen vieler Arbeit schul igcn Satanen und besonders
die Reisekosten in kur-em auf beträchtliche Summen,

fur, Piano m demselben zu gehen, besonders da wir
so arm anMineralien^aller Arten sind. Besorge man
chut Klugheit unsere Salzmine in Be.r, die Eisengru-

gen sich den Bergstoff verthcnrm und einander ver
dcrbeii können.

§ 17. Erfahrungen von vielen Iahren zeigen, daß
wir arm an Steinkohlen sind, so daß beynahe kein
Bail ni der Schweiz mit Vortheil ans denselben kann
verrieben werden; daß 2tens von Metallen sich wenig
Svurcn zeigen, denn unsere vrimitiftn Gebürgt, die
geoyttvâils unbedeckt am Tage liegen, sind äusserst
arm an Gangen, und noch ärmer an Metallen irgend
einer 'Art. Uebrigens sind dato Eisen und Salz die
cmzigen Mineralien d.e uns von wichtigem Ertrag

Wenn demnach die Oberdirektion des Bergbaus die
)!!."g êr unbedeutenden Versuchbauen auf alle

^cccn Müieralien auf sich nehmen wollte, so würde
v-cse ocn Staat in beträchtliche Auslagen ziehen, die

r Z- -' 'w'ft höher belaufen als man denkt, bcson-
Ass ail Einkommen, das dem Staat durch neues Berg-
?,'j"n."sioffe, jetzt noch bcyweitem nicht zu denken ist.

îìtz hierüber kann daher füglich einstweilen,
^ l'chs ergiebt, daß der Bergbau in unsern; Vater-s

§ i7. Ueber die Befrcymig der Bergleute vom Mi-
litärdienst.

Ich kenne keinen Grund warum Bergleute nicht
eben sowohl wie die, welche sich mit dem Ackerbau be-

schäftige», Militärdienste leisten sollen. Es ist beson-
ders in der jetzigen Entstehung unsrer Republik noth-
wendig, daß man keine solche Ausnahme mache. Trift
der Fall ein, daß dieser oder jener Bau dem Vaterland
besonders wichtig, ja unentbehrlich ist, so ist denn
noch Zeit genug, daß man diejenigen, welche sich da-
unit beschäftigen, auf einige Zeit vom Militärdienst
enthebe, wenn die allzngeringe Anzahl der dazn durch-
aus nothwendigen Arbeiter es,erfodcrt.

Großer Rath, i Merz.
P râst d e nt: H e r z 0 g von Efsingen.

Carmin tran zeigt an, daß einige Untcrstatthal-
'er die unbcgreisiichsre Einwirkung m die Urtheile der
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Gerichte sich anmassen, weil fle glauben hierzu bevoll- Auàa aus dttN Bcri-Ht des Eril'aà'mstrt'S
machtlgt zu seyn durch das Gesetz vom 9 May, wel- u«v-.rni vrv oir-cZoM.Nl^rs.
ches für jedes Urtheil das Visa des Uuttrstatthaltccs Anzeige der Truppen die gegenwärtig ausser der
fodert, er begehrt daher eine Commission, die jenes Legion in der ReVnblik noch urtter den Waffe»
Gesetz wieder aufs neue durchsehe. Carrard bc- sind und in dem Sstd der Republik stehen,
merkt, daß hierüber wirklich eine Commission vorßan-
den ist, und fodert als» Verweisung an dieselbe, um
ein baldiges Gutachten vorzulegen. H u bcr stimmt
diesem Antrag bey, welcher angenommen wird.

Das Vollziehungsdirektorium der
helvetischen einen und unthcilbaren Repub-
ilik /

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Ihr habet vom Direktorium eküen Etat der verschie-

denen Truppcnkorps begehrt, die in der Republik bc-
rcits in Thätigkeit stehen. Der einliegende vom Kriegs-

vus dem C anten Leman in Luzern
als Bewachung der »Lcrstm
Gewalten

Aus dem Canto« knzcru fur den
aleichen Dienst

Aus dem Ca non Lauis als Poli-
zeywache m Lams sc>dst

Etatniajor ; Mann.

Dragoner Z,
Arnlterie z; —
Iufamcrie z-4

IZger 1-4 —

Infanterie z« »-

Ministerium eingelangte Entwurf kann hierüber eucrm
Verlangen entsprechen.

Jenem Etat fügt das Vollziehungs - Direktorium
«in Projekt bey, weiches es encrer schleunigen Berath-
schlagung empfiehlt : die besoldeten Truppen aus dem
Kanton Leman, welche von der Vcrwaltungskammer
zur Zeit ihrer unbeschränkten Vollmacht aufgestellt
und auf zwen Jahre lang in Sold genommen worden,
können unmöglich in diesem abgesonderten Zustand
gelassen werden. Anderseits noch crfodern die Zeit-
umstände daß die aktive Macht der Republik nicht
vermindert, und daß alle ihre Bestandtheile in ein
Einziges zusammengefaßt werden. Das Vollziehungs-
Direktorium communizicrt euch den Rapport den es

Kch von seinem Kriegsminister über die Mittel hat
vorlegen lassen, das besoldete Truppencorps aus dem
Kanton Leman der ersten helvetischen Legion einzuvcr-
leiben, die dadurch auf die Zahl von 2000 Mann an-
wachsen würde.

Das Vollziehungs - Direktorium ladet euch, ein,
Bürger Gesetzgeber, euch ungesäumt mit diesem Ge-
zcußand zu beschäftigen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums

ider Generalsekretär

As » », s s 0 ».

Summa 5>7 Mâà
Diese Truppen kosten monatlich mit Sold, Rationen und

ffurage 1240z Schwechrftantcn.

Auszug des Memorials des Kriegsministers.

î
Die besoldeten Trupven des Lemans, welche gegen-

wärtig in Luzcrn liegen, wurden von derVcrwaltungs-
kantincr des Lemans errichtet, als sie noch unabhan-
gig war. Die Zeitnmstände nöthigten sie zu diesem
Schritt, indem üe noch den bösen Willen zurückhalten
mußte, den übelgesinnte Emissarien der Gegcnrcvolu-
tion beynahe in allen Gemeinden längst der Kette des
Jura verbreiteten: innere Unruhen halten schon in den
Orinonds, in den Alpen St. Croix, Villeböf und in
der Gegend von Jfferten Blut vergossen. Die neue
Ordnung der Dinge bedürfte also einiger Truppen.
Es wurden 4 Compagnien Infanterie, ein Corps von
33 Mann Artillerie und ein anders von 31 Dragonern
errichtet, und da diese Truppen gekleidet werden mußten,
so warb die Verwaltungskammer dieselben auf zwei)

Jahre an, um Zeit zu haben durch den Abzug auf
dem Sold der Koste» derKieidung wieder cinzukomcn.
Von diese» 2 Jahren sind nun schon 10 Monate vcr-
flössen.

Dieses Truppencorps ist seit den, nur durch das
Stillschweigen der Gesetzgebung anerkannt worden,
allein es ist ohne Namen und zu klein um durch sich
selbst etwas mehr zu seyn, als ein Stück von einer
Leqwn: so wie es ist, kann kein besserer Nutze dar-
aus gezogen werden, als wenn es mit einem andern
Corps zusammengeschmolzen wird, dessen Starke und
Brauchbarkeit es vermehren würde. Dieses Hilfsmit-
tel wäre um so viel zweckmäßiger, da die erste helve-
tische Legion, mit welcher ich vorschlage jenes Corps
zu vereinigen sc.ost eine Verstärkung nöthig half Uly
bestimmte Form zu erhalten.

s Dcr Beschluß folgt.)
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